
Entwurf des Tarifs  
für die Benutzung des Gemeindehauses und Gemeindesaals Grötsch 

in der Gemeinde Heinersbrück/Móst 
 

Die Gemeinde Heinersbrück/Móst erlässt auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 
19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06. 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]) 
in Verbindung mit den §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG Bbg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36]) das, den von der 
Gemeindevertretung Heinersbrück/Móst in ihrer Sitzung am 30.11.2021 beschlossenen „Tarif 
für die Benutzung des Gemeindehauses und Gemeindesaals Grötsch in der Gemeinde 
Heinersbrück/Móst ". 
 

§ 1 
Allgemeines 

 

(1) Für die Benutzung des Gemeindehauses und Gemeindesaals Grötsch der Gemeinde 
Heinersbrück/Móst wird ein Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgeltes ist alle zwei Jahre 
anhand der tatsächlich angefallenen Kosten des Vorjahres zu überprüfen und ggf. 
anzupassen. 

 

(2) Das Entgelt ist von der/den nutzenden Person/en bis spätestens zum 5. Tag vor der 
Nutzung zu zahlen. 

 

(3) Nach Zahlung des Entgeltes und der ggf. festgelegten Kaution ist/sind die nutzende/n 
Person/en zur Nutzung berechtigt. 

 
§ 2 

Höhe des Entgeltes 
 

Die Höhe des Entgeltes wird wie folgt festgelegt: 
 

1.    Veranstaltungen in Trägerschaft der Gemeinde Heinersbrück/Móst /  
   OT Grötsch:         
 
  entgeltfrei 
 

2.   Veranstaltungen in Trägerschaft von eingetragenen Vereinen  
der Gemeinde Heinersbrück/Móst OT Grötsch: 
 
entgeltfrei 

  

3.   Veranstaltungen in Trägerschaft privater Bürger/ Bürgerinnen, sonstiger Vereine,  
  Verbände, Parteien u.ä.: 
 
3.1  Gemeindehaus 
 
3.1.1 Veranstaltungen mit Versammlungscharakter bis ca. 30 Personen 
 
   Pro Tag 50 € 
 
    Zusatzleistungen: Heizung pro Tag  50 € 
       Tischwäsche  30 € 
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3.1.2 Feiern in privater Trägerschaft und sonstigen Vereinen bis ca. 30 Personen 
 
   Pro Tag 100 € 
 
    Zusatzleistungen: Heizung pro Tag 50 € 
       Tischwäsche  30 € 
 
 
3.2  Gemeindesaal 
 
3.2.1  Veranstaltungen mit Versammlungscharakter bis ca. 100 Personen 
 
   Pro Tag 100 € 
 
    Zusatzleistungen: Heizung pro Tag           100 € 
       Tischwäsche       50 - 70 € 
       HiFi, Video, WLAN             50 € 
 

3.2.2 Feiern in privater Trägerschaft und sonstigen Vereinen bis ca. 100 Personen 
 
   Pro Tag 200 € 
 
    Zusatzleistungen: Heizung pro Tag           100 € 
       Tischwäsche       50 - 70 € 
       Benutzung Schankanlage  50 € 
       HiFi, Video, WLAN   50 € 
 
Zuzüglich kann im Rahmen gesetzlicher Änderungen für alle Entgelte und Gebühren die 
anfallende Umsatzsteuer erhoben werden. 
 
 

§ 3  
In-Kraft-Treten 

 

Vorstehender Tarif für die Benutzung des Gemeindehauses und Gemeindesaals Grötsch in der 
Gemeinde Heinersbrück/Móst tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt das „Entgelt für die Benutzung des Gemeindehauses und Gemeindesaals 
Grötsch in der Gemeinde Heinersbrück“, beschlossen von der Gemeindevertretung 
Heinersbrück/Móst am 19.04.2011, außer Kraft. 
 

Peitz//Picnjo, den ………………… 
 
Elvira Hölzner     - Siegel -                 
Amtsdirektorin  
 
    


